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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
der Fa. METEK GMBH, mit Sitz in Italien, 39057 Frangart (BZ), Pillhofstraße 77, Mwst. Nr. 
IT02682720210, sowie der Fa. METEK GMBH Niederlassung Austria, mit Sitz in Österreich, 9911 
Assling, Osttirol, Thal-Wilfern 39, Ust. Nr. ATU72078789, in Person der jeweiligen gesetzlichen 
Vertreter, pro tempore, 

************** 

1. Geltungsbereich 
1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (in der Folge „AGBs“) gelten für alle Verträge über den 

Verkauf samt Montage bzw. für die Lieferung von Bauelementen zwischen der Fa. Metek GmbH (in 
der Folge „Metek GmbH“ oder „Fa. Metek“) und Ihren Kunden. Sie gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen, ohne dass der Kunde nochmals darüber in Kenntnis gesetzt werden muss. 
Spätestens mit der Übermittlung durch den Kunden (in der Folge „Kunde“ oder „Käufer“) der 
Annahme des Angebots der Metek GmbH sind sie vom Kunden als verbindlich anerkannt. 

1.2 Von der Metek GmbH nicht ausdrücklich anerkannte Geschäftsbedingungen des Kunden wird 
hiermit widersprochen; sie sind für Metek unverbindlich. 

1.3 Im Fall von Widersprüchen zwischen den Bestimmungen im Angebot und den hier dargelegten 
Geschäftsbedingungen haben die Bestimmungen im Angebot Vorrang. 

************** 

2. Abschluss des Kauf-/Dienstleistungs-/Montagegeschäftes 
2.1 Vorbehaltlich anders lautender Abmachungen haben die Angebote der Metek GmbH eine Gültigkeit 

von drei Monaten. Bei Annahme durch den Käufer (in der Folge „Annahme“) der an ihn ergangenen 
Angebote bzw. bei einer Direkt-Bestellung, stellen diese ab Erhalt derselben durch Metek GmbH ein 
unwiderrufliches Kaufangebot dar. 

************** 

3. Lieferung, Lieferfristen, Montage, Abnahme 
3.1 Mangels anders lautender schriftlicher Vereinbarung, sind die Lieferbedingungen der Fa. Metek 

GmbH „geliefert benannter Ort des Käufers entladen“ (DPU), gemäß INCOTERMS 2020. 
3.2 Die seitens der Fa. Metek genannten Liefer- und/oder Fertigstellungstermine/fristen sind 

unverbindlich, soweit die Termine nicht ausnahmsweise und ausdrücklich mit dem Wort 
„verbindlich“ versehen worden sind. Auch bei verbindlich zugesagten Liefer- und/oder 
Fertigstellungsterminen/fristen haftet die Fa. Metek nicht für Verzögerungen, welche auf höhere 
Gewalt und/oder Zufall zurückzuführen (u.a. Ausfall einer Produktionslinie) oder vom Kunden 
oder anderen Firmen verschuldet sind. Unbeschadet der Rechte von Metek in Art. 5.4 unten, liegt 
es im freien Ermessen von Metek den Liefertermin zu verschieben, wenn der vereinbarte 
Zahlungstermin für die Anzahlung vom Kunden nicht eingehalten wird. In jedem Fall wird der 
Kunde darauf hingewiesen, dass es bei einer Verschiebung des vereinbarten Liefer- und/oder 
Fertigstellungstermins auf Initiative/Verschulden des Kunden - abhängig von der aktuellen 
Projekt-Auslastung der Fa. Metek - unter Umständen zu signifikanten Verschiebungen des Liefer- 
und Montage-Termins kommen kann. 

3.3 Der Kunde muss eine freie und gefahrlose Zufahrt bis unmittelbar zur Abladefläche und, im Falle 
der zusätzlichen Montage-Leistung durch die Fa. Metek, die sorgfältige Lagerung der Elemente, 
insbesondere im Hinblick auf Diebstahl, Feuchtigkeitsschäden und Beschädigungen garantieren 
und übernimmt die Haftung. 

3.4 Bei Verkauf von Fenstern, Türen und Rollos, für welche die Montage der genannten Ware 
vereinbart wurde, ist der Kunde verpflichtet die Blindrahmen und die eventuellen Rolloführungen 
von Mörtelresten zu befreien und zu putzen, damit die Montage problemlos erfolgen kann. Falls die 
Fa. Metek diese Arbeiten durchführen muss, wird dem Kunden der entsprechende Zeitaufwand in 
Rechnung gestellt. Gleichwohl hat der Kunde die entsprechende Ware zu kaufen und den 
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Zeitaufwand zu tragen, wenn im Zuge der Montage die effektiven Maße der Strukturen nicht mit 
den vom Kunden vorher übermittelten oder vom Kunden vorher freigegebenen Maßen 
übereinstimmen. 

3.5 Die Abnahme der Leistung erfolgt mittels Unterzeichnung eines Montage-Bericht, in welchem 
eventuelle offensichtliche Mängel oder andere Mängel vermerkt werden müssen. Erscheint der 
Kunde zum vereinbarten Abnahmetermin nicht, wird der Montage-Bericht von der Fa. Metek 
erstellt und dem Kunden auf der Baustelle hinterlassen und digital übermittelt. Der Kunde kann 
innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt des Montage-Berichts schriftlich eine eventuelle Mängelrüge 
mitteilen. Bei Verfallen dieser Frist gilt die Leistung als voll und anstandslos angenommen. 

************** 

4. Gesetzliche Gewährleistung  
4.1 Der Kunde ist darüber informiert, dass es der üblichen Beschaffenheit entspricht, wenn Metalle 

(insb. Aluminium) – werkstoff- und herstellungsbedingt – leichte Farbschwankungen aufweisen; 
wenn handwerklich hergestellte Produkte wie Fenster, Fassaden, Wintergärten und sonstige 
Elemente aus Glas und Metall, kleine Toleranzen in den Maßen und Ausführungen aufweisen, die 
keine Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften haben; wenn bei Isolierglasfenstern durch 
äußere Einflüsse Tauwasserbildung auftreten (z.B. im Rahmen, an beiden Seiten der Verglasung, an 
Beschlägen, etc.). 

4.2 Fast immer handelt es sich bei den Produkten der Fa. Metek um kunden-spezifische Fertigungen, 
die nur in Ausnahme-Fällen anderweitig auf dem Markt verkauft werden können.  

4.3 Vor Vertragsabschluss durch die Fa. Metek übermittelte Qualitätsbedingungen, technische 
Datenblätter bez. der Produkte/Dienstleistungen, sowie Wartungs- und 
Instandhaltungsanweisungen bilden integrierenden Bestandteil jeder Bestellung. In diesem 
Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass wir statische Berechnungen als firmeninternes Know 
How betrachten, welches wir nicht an Kunden aushändigen. 

4.4 Vorbehaltlich Art. 4.6 unten, haftet die Fa. Metek GmbH für Schäden grundsätzlich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle von versteckten Mängeln müssen diese der Fa. Metek 
innerhalb von 10 Tagen in Form einer schriftlichen Mängelrüge mit Foto-Dokumentation und 
detaillierter Beschreibung der Art der Mängel mitgeteilt werden. In diesem Fall hat die Fa. Metek 
nach ihrem freien Ermessen und unbeschadet der Notwendigkeit der Annahme des Mangels, das 
Recht nachzuerfüllen. Für den Fall, dass die Nacherfüllung fehlschlägt, hat der Kunde das Recht auf 
eine Preisreduzierung oder vom Vertrag zurückzutreten. 

4.5 Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne Zustimmung der Fa. Metek den Liefer-
/Leistungsgegenstand ändert oder durch Dritte unsachgemäß ändern lässt und die 
Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der 
Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. 

4.6 Mit Ausnahme von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, beschränkt sich die Haftung der Fa. Metek 
auf die gegenständliche Gewährleistung, im Sinne der Nacherfüllung oder auf die 
Rückzahlung/Reduzierung des Preises; jede weitere Verpflichtung für direkte oder indirekte 
Schäden, einschließlich entgangener Gewinne, ist hiermit ausgeschlossen. 

4.7 Im Falle des Ersatzes eines mangelhaften Produktes, ist der Kunde darüber informiert, dass die 
Herstellung und somit Übergabe/Lieferung/Montage der Ersatz-Ware unter Umständen bis zu 60 
Tagen dauern kann. 

************** 

5. Preise und Zahlungsfristen 
5.1 Alle Preise gelten mangels anders lautender schriftlicher Vereinbarung „geliefert benannter Ort des 

Käufers entladen“ (DPU), gemäß INCOTERMS 2020, und für den im Angebot aufgeführten 
Leistungs- und Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. 

5.2 Sofern nicht ausdrücklich anders lautend, beinhalten die Preise der Metek GmbH die gesetzliche 
Mehrwertsteuer nicht. 
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5.3 Wenn in der Angebot-Dokumentation nichts Anderslautendes vereinbart wurde, ist die Zahlung des 
Kauf-/Dienstleistungspreises mit Zugang der Rechnung bei Sicht fällig. Sofern nichts anderes 
vereinbart, gelten folgende Zahlungsziele: 50% Anzahlung nach Auftragsbestätigung bei Sicht der 
Rechnung; 50% Saldo-Zahlung bei Abnahme der gesamten Arbeit, bei Sicht der Rechnung. 

5.4 Für den Fall, dass der Kunde den vereinbarten Preis (Anzahlung oder Saldo) nicht pünktlich 
bezahlt, gilt der Vertrag nach dementsprechender schriftlicher Mitteilung durch die Metek GmbH 
aufgrund des Verschuldens des Kunden als aufgelöst (alternativ hat Metek das Recht die eigene 
Leistung auszusetzen). Eine Fristsetzung von 8 Tagen für die Vertragsauflösung gilt als 
angemessen.  
Gleichwohl ist die Fa. Metek ermächtigt, nach eigener Wahl, und nach dementsprechender 
schriftlicher Mitteilung, entweder die eigene Leistung auszusetzen oder den Vertrag aufzulösen, 
wenn Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern 
drohen. 
Sofern Forderungen überfällig sind, werden eingehende Zahlungen zunächst auf eventuelle Kosten 
und Zinsen, sodann auf die älteste Forderung angerechnet. 
Unbeschadet obgenannter Rechte kann die verspätete Zahlung der Anzahlung auch zu einer 
Änderung der vereinbarten Preise für Waren führen.  
Im Falle der Vertragsauflösung aufgrund Verschuldens des Kunden, muss dieser sowohl den von 
Metek erlittenen Verlust wie auch den entgangenen Gewinn ersetzen, soweit diese unmittelbare 
und direkte Folge des Verschuldens sind. 

5.5 Bei Überschreitung des Zahlungsziels sind Zinsen in Höhe des aktuellen europäischen Zinssatzes 
EURIBOR 6 Monate + 7%, zu entrichten, zuzüglich aller mit der Zahlungseintreibung verbundenen 
Kosten und Spesen. 

************** 

6. Eigentumsvorbehalt 
6.1. Die Fa. Metek behält sich das Eigentum an allen Bauelementen bis zum Eingang aller Zahlungen aus 

der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. 
6.2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die Fa. Metek 

berechtigt, die Bauelemente zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Bauelemente liegt kein 
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dies wird ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der 
Bauelemente durch die Fa. Metek liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Die durch die Rücknahme 
anfallenden Transportkosten, Zölle etc. trägt der Kunde. Die Fa. Metek ist nach Rücknahme der 
Bauelemente zu deren Verwertung befugt; der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Kunden –abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

6.3. Der Kunde ist verpflichtet, die Bauelemente pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, 
diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert 
zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese 
auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

6.4. Der Kunde hat die Fa. Metek von allen Zugriffen Dritter, insbesondere Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen ihres Eigentums unverzüglich 
schriftlich zu unterrichten. Der Kunde hat alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen 
Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen 
Zugriffe Dritter entstehen. 

************** 

7. Anwendbares Recht – ausschließlicher Gerichtsstand 
7.1 Für Verträge mit der Fa. Metek GmbH – Italien (Frangart): 

Diese AGBs und die gesamten Rechtsbeziehungen bez. der Geschäfte zwischen der Metek GmbH 
Italien (Frangart) und dem Kunden gilt ausschließlich italienisches Recht. Ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeit ist das Landesgericht Bozen - Italien. 

7.2 Für Verträge mit der Fa. Metek GmbH Niederlassung Austria– Österreich (Assling): 
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Diese AGBs und die gesamten Rechtsbeziehungen bez. der Geschäfte zwischen der Metek GmbH 
Österreich (Assling) und dem Kunden gilt ausschließlich österreichisches Recht. Ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeit ist das sachlich zuständige Gericht in Lienz - Österreich. 

************ 
ENDE 


